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§ 3 (1) BauGB § 4 (1) BauGB § 3 (2) BauGB § 4 (2) BauGB § 4a (3) BauGB § 10 (1) BauGB § 10 (3) BauGB

Lageplan

Auftraggeber

vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen
und Futterzentrale Gladau"

Plangeltungsbereich

(Datum) (Datum) (Datum) (Datum) (Datum) (Datum) (Datum)

SATZUNG ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN
MIT INTEGRIERTEN VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN
"Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und
Futterzentrale Gladau"
Nach den §§ 1 Abs. 3, 10 und 12 des BauGB i.V.m. § 45 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA)  hat der Stadtrat Genthin in
öffentlicher Sitzung am ___.___._____ den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierten Vorhaben- und Erschließungsplan
"Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau" als Satzung beschlossen:

§ 1   Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierten Vorhaben- und Erschließungsplan ergibt sich aus
der Planzeichnung vom  __.__.____.

§ 2   Bestandteile der Satzung
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus:

Planteil A) Vorhaben- und Erschließungsplan
Planteil B) Planzeichnung
Planteil C) Textliche Festsetzungen
Planteil D) Hinweise
Planteil E) Externe Ausgleichsmaßnahmen

Dem Vorhaben- und Erschließungsplan wird ein Durchführungsvertrag zugeordnet.

§ 3 In-Kraft-Treten

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierten Vorhaben- und Erschließungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung der
Genehmigung gem. § 10 Abs. 2 und 3 BauGB) in Kraft.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

......................................
Der Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist auf folgenden Rechtsgrundlagen erstellt worden:

1. Baugesetzbuch - BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. S. 3634)

2.  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I. S. 3786)

3.  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai
2017 geändert worden ist.

4. Kommunalverfassungsgesetz- KVG LSA
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni
2018 (GVBl. LSA S. 166)

VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Stadtrat der Stadt Genthin hat am 21.06.2018 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet
Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau"   beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss (2014-2019/SR-260) wurde am 29.06.2018 ortsüblich im amtlichen Mitteilungsblatt Genthin, Ausgabe 15/2018
bekanntgemacht.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

2. Der Stadtrat der Stadt Genthin hat in seiner Sitzung am ___.___.______ den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau" bestehend aus dem Planteilen A und B mit Begründung und
Umweltbericht gebilligtund  zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB bestimmt (...................................).

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

3. Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale
Gladau", bestehend aus Planteil A und B sowie die Begründung mit Umweltbericht haben nach § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
___.___.______ bis einschließlich ___.___._____ in der Stadtverwaltung Genthin während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können am ___.___.______ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

4. Zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale
Gladau" bestehend aus Planteil A und B sowie der Begründung mit Umweltbericht wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann sowie die Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben
vom ___.___._____ unterrichtet. Sie wurden zur Äußerung, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung mit Frist zum ___.___.______ aufgefordert.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

5. Der Stadtrat der Stadt Genthin hat in seiner Sitzung am ___.___.______ den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau" bestehend aus dem Planteil A und B mit Begründung und
Umweltbericht gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
§ 4 Abs. 2 BauGB bestimmt (...................................).

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

6. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau"
bestehend aus Planteil A und B mit Begründung und Umweltbericht und die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen
haben gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ___.___._____ bis einschließlich ___.___._____ in der Stadtverwaltung Genthin während der
Dienstzeiten öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen von jedermann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können am ___.___._____ ortsüblich bekannt gemacht.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

7. Zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau"
bestehend aus Planteil A und B sowie der Begründung mit Umweltbericht wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann sowie die Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
___.___._____ zur Stellungnahme aufgefordert. Die Beteiligung hat bis einschließlich __.__.____ stattgefunden. Auf die Bereitstellung des
Inhalts der ortsüblichen Bekanntmachung und der nach
§ 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internetportal der Stadt Genthin (........................................................) wurde hingewiesen.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

8. Der Stadtrat der Stadt Genthin hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden und
Träger öffentlicher Belange zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und
Futterzentrale Gladau" geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

9. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau" bestehend aus
Planteil A und B wurde vom Stadtrat der Stadt Genthin am __.__.____ als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht wurde
gebilligt.Dem Plan wurde ein Durchführungsvertrag zugeordnet.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

10. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau", bestehend aus
Planteil A und B wird hiermit ausgefertigt.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

11. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und
Futterzentrale Gladau"
sowie die Stelle, bei der der Plan von jedermann eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft erhalten kann, wurde gemäß § 10 Abs. 3
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriftenund von Mängeln der Abwägung (§ 214 Abs. 1-3 BauGB) sowie auf die Rechtfolgen (§ 215 BauGB) hingewiesen worden. Der
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau" ist damit in Kraft
getreten.
Genthin, den ...........................

(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

13. Bestätigung nach § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA). Auf Grund von § 33 KVG LSA vom
17.06.2014 (GVBl. LSAS.288) wird hiermit bestätigt, dass bei der Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes keine Mitglieder des
Stadtrates beratend oder entscheidend mitgewirkt haben, bei denen die Entscheidung eine Angelegenheit betrifft, die Ihnen oder ihren
Angehörigen oder einen von ihnen vertretenden natürlichen oder juristischen Person unmittelbar Vorteil oder Nachteil verschafft.

Genthin, den ...........................
(Siegel)

............................................................................
Der Bürgermeister

Allgemeine Darstellungen
Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Flurgrenze, Flurnummer

Vorhaben- und Erschließungsplan:

Einzäunung

befestigte Zuwegungen und Plätze

Böschungen

Zufahrt

Schweinezuchtanlage u. gemeinsam gen. Anlagen
Gebäude und Anlagen
mit Bezeichnung:

ALR - Abluftreinigung
Archiv/Lager
Auslaufhalle
DW - Desinfektions-Durchfahrtwanne
BT - Betriebstankstelle
FV - Futterverteilung
Garage
GG - Güllegrube
Güllelagerbehälter 1-5 (abgedeckt)
K - Kleinkläranlage
KH - Kadaverhaus
Lager

LöB - Löschwasserbrunnen
Sozialgebäude, darin Umkleiden,
Büro, WC+Duschen, Lager,
Werkstatt, Notstromanlage
Stall 3- Fiener Stall
Stall 4
Stall 4a (Anbau)- Gladau
Stall 5
Stall 6
Stall 7
Stall 8
Stall 10
Trafo - Trafogebäude
V - Verbindungsgang
VS - Verladestation
Wohnen MA - Mitarbeiterwohnungen
WB - Wasserbehälter
ZB - Zwischenbau

Biogasanlagen 1 + 2
Gebäude und Anlagen
mit Bezeichnung:

AB - Annahmebehälter
AG 1 u. 2 - Anmischgruben 1 u. 2
BHKW 1 (FWL 1.882kW, eL 800kW)
BHKW 2 (FWL 1.882kW, eL 800kW)
BHKW 3 (FWL 1.882kW,eL 600 kW)
Fahrsilo 1 - 3
Fermenter 1 und 2 (abgedeckt)
Gärrestlager 1 und 2 (abgedeckt)
Nachgärbehälter 1 und 2
(abgedeckt)
T1 u. T2 - Technikcontainer 1 und 2

Havarieschutzeinrichtungen
(Wall/Mauer)

Futterzentrale
Gebäude und Anlagen
mit Bezeichnung:

Durchfahrhalle /
Anlieferung
Futterhaus
MS - Mineralfuttersilo
GL 1-4 - Getreidelager-
behälter 1-4
S - Schaltwarte
VS - Verladung
        mit Verladesilos
WW-
Warmwasserspeicher
ÖT - Öltank

Oberflächenentwässerung
und Brandschutz

Anlagen zur Niederschlags-
entwässerung

-mit Bezeichnung:

Versickerungsbecken 1, 2 und 3
GM - Grabenmulde
Absetzbecken

LöB - Löschwasserbehälter
Löschwasserteich

Grünordnung
Freiflächen

Bäume Bestand, Standort nicht durch
Vermessung bestätigt

Bauleitplanung
Grenze des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Verkehr
Befestigte Zufahrten, Wege und Plätze

Baum- und Strauchhecken,
Strauchhecken im Sondergebiet

Baum- und Strauchhecken, Bestand in
der Straßenverkehrsfläche
Strauchhecken, Bestand in der
Straßenverkehrsfläche

Gras- und Staudenfluren im
Sondergebiet

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet "Schweinezuchtanlage, Biogasanlagen,
Futterzentrale" gem. § 11 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 2 BauNVO)GRZ = 0,8

maximale Höhe baulicher Anlagen (§ 19 Abs. 2
BauNVO) über Geländeoberkante, bezogen auf
das jeweilige Baufenster

HAmax.
+10,00 m
ü. GOK

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6  BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsflächen

- zugehöriges Gebiet

6. Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7
BauGB)

Flächen für Nebenanlagen auf Grund anderer
Vorschriften
(§ 9 Abs. 1 Nr. Nr. 4 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB),
hier: Umwallung gem. § 37 (3) der Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (AwSV) i.d.F.v. 18.04.2017

5m

7. Sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Bemaßung (Meter)

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Flurnummer

wesentlicher Gebäude- und Anlagenbestand
gem. ALK (Stand:05.10.2017), ergänzt um Vermessung
(ÖbVermIng H. Käfer, Stand: 23.11.2017)

Umwallung
gem. AwSV

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit Kennzeichnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im
Sinne des Naturschutzgesetzes, hier: gesetzlich
geschützte Biotope gem. § 22(1)NatSchG

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB),
hier Leitungsrecht zugunsten des Stromnetzbetreibers

Geländehöhenpunkt der Geländeoberkante (aus Höhenmessung
Vermessungsbüro Holger Käfer, Stand 2017, Höhenbezugssystem
"Deutsches Haupthöhennetz 2016", Status 170, NHN-Höhe)

42.19

PLANTEIL C: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Art der baulichen Nutzung:
Sondergebiet "Schweinezuchtanlage, Biogasanlagen und Futterzentrale" (SO-Gebiet)
(§ 12 BauNVO)

1) Das Sondergebiet (SO-Gebiet) dient der Unterbringung einer Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und
einer Futterzentrale gem. der nachfolgend festgesetzten Anlagenart und -bestandteile.

2) Die Schweinezuchtanlage ist als gemischte Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Sauen
einschließlich dazugehörender Ferkel (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht) sowie
Mastschweine/Zuchtläufer (Schweine von 30 kg Lebendgewicht oder mehr) mit max. 9.750 Plätze für Sauen ,
570 Plätze für Zuchtläufer/Mastschweine (Schweine von 30 kg Lebendgewicht oder mehr) und 42.784 Plätze
für Aufzuchtferkel (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht) zulässig.
Zulässig sind:
1.Stallgebäude zur Unterbringung von Zuchtsauen einschl. der dazugehörenden Ferkel und

Zuchtläufern/Mastschweinen inkl. der erforderlichen Funktionsräume.
2. Anlagen für die Futterlagerung, -aufbereitung und Verteilung
3. Anlagen für die Lagerung des anfallenden Wirtschaftsdüngers
4. Anlagen für die kurzfristige Lagerung von Kadavern und Abfällen
5. die erforderlichen Anlagen zum Reinigen von Lkw
6. die sonstigen für die Schweinezucht erforderlichen Nebenanlagen.

3) Die Biogasanlagen sind als Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse, hier: nachwachsende
Rohstoffe und Wirtschaftsdünger zulässig.

Zulässig sind:
1. Anlagen zur Biogaserzeugung
2. Anlagen zur Verwertung des Biogases
3. Anlagen zur Lagerung der Rohstoffe
4. Anlagen zur Annahme der Rohstoffe
5. Anlagen zur Aufbereitung der Reststoffe
6. Anlagen zur Lagerung der Reststoffe
7. die für die Biogasanlagen erforderlichen Nebenanlagen.

4) Die Futterzentrale ist als Anlage zur Herstellung von Futtermittelerzeugnissen aus pflanzlichen und
mineralischen Rohstoffen sowie zur Lagerung der Rohstoffe und Futtermittel zulässig.

Zulässig sind:
1. Anlagen zur Lagerung der Rohstoffe
2. Anlagen zur Verarbeitung der Rohstoffe zu Futtermittelkomponenten
3. Anlagen zum Mischen der Futtermittelkomponenten
4. Anlagen zur Lagerung der Futtermittelerzeugnisse
5  Anlagen zum Abfüllen der Futtermittelerzeugnisse
6. die für die Futterzentrale erforderlichen Nebenanlagen.

5) Im Sondergebiet sind Wohnungen für Aufsichts-und Bereitschaftspersonen, die der Schweinezuchtanlage,
Biogasanlagen und Futterzentrale zugeordnet und der Hauptnutzung in Grundfläche und Baumasse
untergeordnet sind zulässig.

6) Im Sondergebiet sind eine Betriebsstankstelle, eine Lkw-Waschanlage sowie Gebäude zur Wartung der
Betriebsfahrzeuge zulässig, sofern diese der Hauptnutzung in Grundfläche und Baumasse untergeordnet
sind.

7) Zur Minimierung der Emissionen und Gewährleistung des Immissionsschutzes ist die Abluft der Stallgebäude
gem. Abs. 2 Nr. 1 über Abluftreinigungsanlagen abzuführen.

§ 2 Maximale Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
Die Höhe der baulichen Anlagen (HAmax) wird für das in der Planzeichnung abgegrenzte nördliche Baufeld
(Biogasanlage und Güllelagerbehälter) auf + 16,00 m über der Geländeoberkante, für das nordöstliche Baufeld
(Futterzentrale) auf 26,00 m über der Geländeoberkante und für die übrigen Baufelder auf 10,00 m über der
Geländeoberkante begrenzt. Von den Höhenbegrenzungen ausgenommen sind untergeordnete Schornsteine,
Abluftkamine, Antennen oder sonstige technische Aufbauten.

§ 3 Überschreitung der Grundfläche (§ 19 BauNVO)
Eine Überschreitung der für das Sondergebiet (SO-Gebiet) festgesetzten Grundfläche kann ausnahmsweise
zugelassen werden, sofern es sich um Nebenanlagen handelt, über die gesetzliche Vorgaben des Wasser- und
Bodenschutzes umgesetzt werden.

§ 4 Baugrenze / Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)
Die festgesetzte Baugrenze darf von baulichen Anlagen der Hauptnutzung nicht überschritten werden (§ 23 Abs. 3
BauNVO). Gem  § 23 Abs. 5 BauNVO werden Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO auf den nicht
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.

§ 5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) und Niederschlagsentwässerung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 u. 15 BauGB)

1) Innerhalb der mit  (E1, E2, E3 und E4) gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen sind zur Vermeidung von
Eingriffen in den Boden und den Grund- und Oberflächenwasserhaushalt Anlagen zur schadlosen
Versickerung und Rückhaltung des unverschmutzten Niederschlagswassers zu errichten.

2) Die mit A1 und A3 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen sind zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit standortgerechten und -heimischen Gehölzen derart zu bepflanzen, dass sich geschlossene,
mind. 3-reihige, freiwachsende Baum- und Strauchhecken entwickeln. Die in Absatz 4 und 5 genannten
Baum- und Straucharten sind zu verwenden.

3) Innerhalb der mit A2 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen ist der vorhandene Gehölzbestand dauerhaft
zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Die Fläche ist zu max. 30% mit gemischten Baum- und
Strauchgruppen aus je max. 20 Stück zu bepflanzen. Zu verwenden sind die in Absatz 4 und 5 genannten
Strauch- und Baumarten. Die Gruppen sollen frei auf der Fläche verteilt werden und einen Mindestabstand
von 3 m zueinander halten. Die unbepflanzen Flächen sind als artenreiche Gras- und Staudenfluren zu
entwickeln.

4) Innerhalb der mit A4 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen ist der vorhandene Baumbestand dauerhaft
zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

5) Pflanzenliste 1 (Standortgerechte und -heimische Baumarten): Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Sand-Birke
(Betula pendula), Rot-Buche (Fagus sylvestris), Espe (Populus tremula), Trauben-Eiche (Quercus petraea),
Stiel-Eiche (Quercus robur), Winter-Linde (Tilia cordata), Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus
betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Wild-Birne (Pyrus pyraster ). Festgesetzt wird mindestens die
Verwendung der Qualität: Heister 2xv, StU. 6cm, ab 150cm Höhe.

6) Pflanzenliste 2 (Standortgerechte und -heimische Sträucher): Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus
europaeus), Faulbaum (Frangula alnus), Sal-Weide (Salix caprea), Kornelkirsche (Cornus mas), Eingriffliger
Weißdorn (Crataegus monogyna), Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata), Schlehe (Prunus spinosa),
Hunds-Rose (Rosa canina), Rosen-Arten (Rosa div. spec.), Brombeer-Arten (Rubus div. spec.). Festgesetzt
wird mindestens die Verwendung der Qualität: leichter Strauch, 2xv, 3 Triebe, 70-90cm Höhe.

7) Die gem. Abs. 2 und 3 festgesetzten Gehölzbestände sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang
ist gleichartiger Ersatz durch heimische Gehölzarten zu leisten.

8) Eine Rodung und Räumung von Vegetationsflächen und Gehölzbeständen im Sondergebiet und der
Straßenverkehrsfläche ist nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. eines jeden Jahres durchzuführen. Im
Falle einer nicht vermeidbaren Flächenbeanspruchung außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine
umweltfachliche Baubegleitung sicherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen,
insbesondere Gehölzbestände die betroffenen Gehölze und Freiflächen frei von einer Quartiersnutzung durch
Vögel sind. Anderenfalls dürfen die Maßnahmen nicht oder erst nach Schaffung geeigneter Ersatzquartiere
vorgenommen werden.

§ 6 Flächen für Nebenanlagen auf Grund anderer Vorschriften
(§  9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Im Zusammenhang mit der im Sondergebiet innerhalb der Biogasanlagen zulässigen Lagerung von Reststoffen
(hier: flüssige Gärsubstrate) ist innerhalb der Flächen für Nebenanlagen die gem. § 37 Abs. 3 AwSV i.d.F.v.
18.04.2017 erforderlichen Umwallungen/Havarieschutzmaßnahmen zulässig. Bei Betriebsstörungen ist durch die
Umwallung mindestens das Volumen des größten Behältes zurückzuhalten.

§ 7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§  9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Die im Sondergebiet festgesetzte Fläche L: Strom ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des Stromnetzbetreibers
Avacon Netz GmbH bzw. der Nachfolgegesellschaft zu belasten.

PLANTEIL D: HINWEISE

1. Immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht

Für die im Plangeltungsbereich vorliegenden Vorhaben ist grundsätzlich die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung gem. BImSchG erforderlich.

2. Wasserrechtliche Erlaubnispflicht

Die Herstellung oder Änderung von Anlagen zur Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser
unterliegt der wasserrechtlichen Erlaubnispflicht.

3. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind: Umgang mit
potenziellen Bodenbelastungen
Am Vorhabenstandort ist die Altlastenverdachtsfläche Nr. 33523 "Stallanlage Gladau" als Fläche, deren
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist, gekennzeichnet.
Tiefbauarbeiten im Bereich der gekennzeichneten Flächen sind ingenieurtechnisch zu begleiten und der
unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Jerichower Land zu melden.  Durch eine Überwachung bei
Tiefbau- und Abrissarbeiten ist sicherzustellen, dass erhöhte Gefahrstoffkonzentrationen zuverlässig und
rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. Werden bei Tiefbau- und Abrissarbeiten weitere Kontaminationen
festgestellt, so sind diese der unteren Bodenschutzbehörde anzuzeigen.Bei den Tiefbauarbeiten ist der
anfallende Bodenaushub und das Abbruchmaterial entsprechend den Mitteilungen der
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 20) Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen - solange nichts anderes in Sachsen-Anhalt eingeführt ist und keine
bundeseinheitlichen Anforderungen festgelegt sind- zu untersuchen und einzustufen. Entsprechend der
Analyseergebnisse ist dann eine ordnungsgemäße Verwertung oder Entsorgung nach Verwertungsklassen
vorzunehmen.

4. Gesetzlich geschützte Biotope (§22 NatSchG zu §30 BNatSchG)
Innerhalb der als Straßenverkehrsfläche festgesetzten Bereiche befinden sich gesetzlich geschützte Biotope
nach § 22 NatSchG zu § 30 BNatSchG. Hierbei handelt es sich um Hecken und Feldgehölze außerhalb
erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen gem. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG. Gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG sind
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen Beeinträchtigung der Biotope führen können
verboten.

5. Archäologische Kulturdenkmale (§2 DenkSchG LSA)
Im Bereich des Sondergebietes (SO-Gebiet) liegen Hinweise auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2
DenkSchG LSA vor (Siedlung der vorrömischen Eisenzeit). Vor Beginn der Bodeneingriffe im Rahmen von
Erschließungs- und Bauarbeiten müssen vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie im von
Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabunden zur Qualifizierung Quantifizierung und Evidenz
des Kulturdenkmals durchgeführt werden.  Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben
und zu dokumentieren.

6. Fachgutachten
Die Beurteilung der umweltrelevanten Belange des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierten
Vorhaben- und Erschließungsplan "Sondergebiet Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und
Futterzentrale Gladau" erfolgte auf Basis der nachfolgenden Fachgutachten:

1) Grünordnungsplan, erstellt von seecon Ingenieure  (08.10.2019)
2) Entwässerungskonzept, erstellt von Müller Ingenieure für Gebäudetechnik (Stand:o.D.)
3) Geräuschprognose, erstellt von der Lücking & Härtel GmbH (Berichtsnummer 0601-G-01-23.08.2019/0,

Stand: 23.08.2019)
4) Geruchs-Immissionsprognose, erstellt von ECO-CERT (Stand: 14.08.2019)
5) Staub-Immissionsprognose, erstellt von ECO-CERT (Stand: 14.08.2019)
6) Untersuchung gem. LAI-Leitfaden "Ermittlung und Bewertung von Bioaerosol-Immissionen, erstellt von

ECO-CERT (Stand: 14.08.2019)
7)  Biotopkartierung und Überprüfung Biotopkartierung, erstellt von Planungsgruppe Müller (06.04.2013)

und sfi GmbH (2017):
8) Ammoniak-Immissionsprognose, erstellt durch ECO-CERT (Stand: 15.08.2019)
9) Gutachten über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse, erstellt von Ingenieurbüro Rütz GmbH

(Stand: 30.03.2001)
10) Geotechnischer Bericht zu den Baugrundverhältnissen, erstellt von planum mbH & Ingenieurbüro

Lehmann (Berichtnummer 10 / 07 / 19 vom 10.07.2019)
11) Geotechnischer Bericht zu den Baugrundverhältnissen, erstellt von planum® Planungsgesellschaft für

Umwelttechnik mbH & Ingenieurbüro Lehmann (10.07.2019):
12) Nachweis Havarieschutz, erstellt von AreaPlan GmbH (05/ 2019)
13) Verkehrstechnische Erschließung über den Kreuzweg, erstellt von BAUPROJEKT K. Schmidt GmbH

(09/ 2019)

PLANTEIL E: EXTERNE AUSGLEICHSMAßNAHMEN
Externe Ausgleichsmaßnahmen (gesichert über den Durchführungsvertrag)

(im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB und § 12 BauGB)
Für die Durchführung des vorhabenbezogenen B-Planes mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan
"Schweinezuchtanlage, 2 Biogasanlagen und Futterzentrale Gladau" sind Ausgleichsmaßnahmen auf
externen Flächen erforderlich. Diese dienen dem Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffs für die im
Sondergebiet (SO-Gebiet) sowie auf den Straßenverkehrsflächen festgelegten Vorhaben.
Als Ausgleichsmaßnahmen werden festgelegt:

Die konkreten Anforderungen an die Art, die Lage und den Umfang sowie der rechtlichen Sicherung der
Ausgleichsmaßnahmen sind den Grünordnungsplan in der dem jeweiligen Planstand zugeordneten Fassung
zu entnehmen (vgl. Planteil D,  Nr. 6).
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